
§ 21 Erhöhter Eintrittspreis  
 
Ein Badegast, der im Bad oder der Sauna ohne eine gültige Eintrittskarte angetroffen wird, hat 
unbeschadet einer strafrechtlichen Verfolgung einen erhöhten Eintrittspreis von 25,-- € zu bezahlen.  
 
Der Badegast hat die Eintrittskarte bis zum Ende des Bad- oder Saunabesuches aufzubewahren und 
sie dem Betriebspersonal auf Verlangen zur Prüfung vorzuzeigen oder auszuhändigen. Badegäste 
ohne gültige Eintrittskarte haben ihre Personalien anzugeben und mittels eines amtlichen Ausweises 
nachzuweisen. 
Der Badegast erhält eine Zahlungsaufforderung bzw. bei Barzahlung eine Quittung über den bezahlten 
Betrag ausgehändigt. Die Zahlungsaufforderung oder Quittung gilt als Eintrittskarte. 
 
Der erhöhte Eintrittspreis kann in Ausnahmefällen aus Billigkeit ganz oder teilweise erstattet oder im 
Verwaltungsweg erlassen werden. 
 
Badegäste, die nicht bereit oder in der Lage sind, den erhöhten Eintrittspreis sofort zu entrichten, sind 
verpflichtet eine Zahlungsaufforderung entgegen zu nehmen. Der erhöhte Eintrittspreis ist innerhalb 
der auf der Zahlungsaufforderung genanten Frist an die angegebene Stelle zu zahlen. Nach Ablauf 
dieser Frist wird für jede schriftliche Zahlungsaufforderung ein pauschaliertes Bearbeitungsentgelt von 
5,-- € erhoben. 
 
Der erhöhte Eintrittspreis ermäßigt sich auf 5,-- €, wenn der Badegast innerhalb einer Woche ab dem 
Feststellungstag bei der Verwaltung des Stadtbades einen geforderten Nachweis vorlegt. Die 
Ermäßigung wird jedoch nur gewährt, wenn der Badegast bei der Feststellung seine Personalien 
angibt und glaubhaft macht.  
 
 
§ 22 Eintrittspreise 
(einschl. Mehrwertsteuer) 
 
Stadtbad 
 
1.  Einzeleintritt  
        1,5 Stunden  3 Stunden 
 1.1. Erwachsene          4,00 €       5,50 € 
 
 1.2  Behinderte ab 50 % MdE        2,00 €       2,80 € 
  (eine im Behindertenausweis einge- 
  tragene Begleitperson ist frei) 
 
 
 1.4 Jugendliche (ab 6 Jahren bis unter 18 Jahre)      2,00 €       2,80 € 
  Schüler von Berufsaufbauschulen, Berufsfach- 
  schulen und Kollegs (mit Nachweis) 
  Studenten an Fachhochschulen und 
  Universitäten (mit Nachweis) 
  Wehrpflichtige und Zivildienstleistende  
  (mit Nachweis) 
  Inhaber der „Jugendleiterkarte“ 
  Inhaber der Ehrenamtskarte 

Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger  
 
  1.5 Jugendliche bei Vereinsnutzung am Montag      1,30 €       ---- 
 
 1.6 Kinder unter 6 Jahren         frei        frei 
  in Begleitung eines Erwachsenen 
 
 
 



2. Sondereintrittskarten für Friedberger Kinder      1,15 € 
 aus Familien mit 3 und mehr minderjährigen 
 Kindern und Wohnsitz in Friedberg 
 Bezugsberechtigung für 1 Karte je Woche 
 und Kind (ab 6 Jahren) 
 Verkauf nur im Voraus bei den Stadtwerken 
 
 
3. Schulklassen mit eintrittsfreier Lehrkraft 

(abgegrenzter Teilbereich) 
je Schulstunde (45 Minuten)       1,30 € je Schüler 
bei Zeitüberschreitung von mehr als 15 Minuten  
wird eine weitere volle Schulstunde berechnet 
 
 

4. Pauschalmieten 
Entgelt für Miete ganze Halle (ohne Sauna- und Dampfbadnutzung) für Veranstaltungen nach 
Einzelgenehmigung 
 
Vereine und gemeinnützige Einrichtungen     65,00 € / Stunde 
  bei Sportveranstaltungen o.ä. 
sonstige Einrichtungen und Veranstaltungen   130,00 € / Stunde 
kommerzielle Nutzung      200,00 € / Stunde 
 
Bei jeder Veranstaltung wird eine einmalige pauschale Reinigungsgebühr von 60,00 € 
erhoben. 

 
 
5. Nachgebühr bei Überschreiten der gelösten Badezeit + 10 Minuten Kulanzzeit 
 pro angefangener halben Stunde (30 Minuten) 
  

1. Erwachsene  
erste halbe Stunde      0,60 € 
jede weitere halbe Stunde     0,80 € 
 

2. Jugendliche und Ermäßigte 
erste halbe Stunde      0,30 € 
jede weitere halbe Stunde      0,40 € 

 
 
Sauna                unbegrenzt        3 Stunden 
 
1. An den Tagen „gemischt“,  

-Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren   12,00 €  10,00 € 
-Kinder von 6 bis einschl. 15 Jahren      6,00 €    5,00 € 
 

2. An den Tagen „Damen“ und „Herren“ 
-Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren   12,00 €  10,00 € 
-Kinder von 6 bis einschl. 15 Jahren des entsprechenden 
 Geschlechtes         6,00 €   5,00 € 

 
3. An den “Familientagen“ 

-Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren   12,00 €  10,00 € 
-Kinder von 3 bis einschl. 15 Jahren      6,00 €   5,00 € 
-Kinder unter 3 Jahren sind nicht zugelassen 

 
 
 



4. Nachgebühr bei Überschreiten der Saunazeit von 3,0 Stunden 
+ 10 Minuten Kulanzzeit 
pro angefangener halben Stunde (30 Minuten) 

 
1. Erwachsene       1,00 € 
2. Jugendliche       0,50 € 

 
 
Sonstiges 
 
 -Wertersatz für Garderobenschlüssel    30,00 € 
 -Wertersatz für Eintrittschip       5,00 € 
 -Pfand Geldwertkarte        5,00 € 
 
 
Geldwertkarten       Gutschrift 
 
 -Geldwertkarte   20,00 EURO       22,00 € 
 -Geldwertkarte   50,00 EURO       58,00 € 
 -Geldwertkarte 100,00 EURO     120,00 € 
 -Geldwertkarte 200,00 EURO     250,00 € 
 -Geldwertkarte 500,00 EURO     650,00 € 
 


